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- Gesundheitsfördernde Maßnahmen

-
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Die überlassungsfreien Zeiten sind – soweit dies möglich ist und eine künftige Überlassung 
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Sind längere Praktika erforderlich oder dienen die Praktika der Orientierung der 
Arbeitssuchenden, so sind diese nicht im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
vorzunehmen, sondern auf Grundlage der BEMO-Richtlinie abzuwickeln. 
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